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RIS 81600 —

1. Gesetzliche Grundlagen
     Die Rechtsgrundlagen ergeben sich insbesondere aus dem
ArbSchG, aus dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsinge-
nieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (im Fol-
genden: ASiG) und dem NSchG; für tarifbeschäftigte Landes-
bedienstete gelten auch Bestimmungen aus dem SGB VII —
Gesetzliche Unfallversicherung.

2. Anwendung in den Dienststellen
2.1 Verantwortung der Dienststellenleiterinnen und Dienst-
stellenleiter

     Die Arbeitgeberpflichten des Landes obliegen nach § 13
Abs. 1 ArbSchG im Rahmen ihrer übrigen dienstlichen Pflich-
ten und Befugnisse den Dienststellenleiterinnen und Dienst-
stellenleitern, für Schulleiterinnen und Schulleiter greifen er-
gänzend die §§ 32 und 43 NSchG.

     Die Schulleitungen und die Schulträger arbeiten in Fragen
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes vertrauensvoll
zusammen. Sie unterrichten sich gegenseitig frühzeitig über
alle Angelegenheiten, die wesentliche Auswirkungen auf die
Wahrnehmung der Aufgaben des anderen Teils haben.

     Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in den Dienst-
stellen sind zu gewährleisten und zu verbessern. Entsprechen-
de Maßnahmen müssen integraler Bestandteil aller Prozesse
und Strukturen in allen Dienststellen sein. Sie sind fester Be-
standteil des Schulkonzepts, z. B. in Zusammenhang mit der
Entwicklung des Schulprogramms oder eines schulischen Per-
sonalentwicklungskonzepts, und spiegeln damit auch die
Qua lität der Schule wider. Bei der Lehramtsausbildung sind
Sicherheit und Gesundheitsschutz zu berücksichtigen.

     Die Dienststellenleiterin oder der Dienststellenleiter ist
insbesondere verpflichtet,

a)   die in der Dienststelle Beschäftigten über die Belange von
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu infor-
mieren und zur Mitwirkung zu motivieren,

b)   für eine geeignete Organisation von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz in der Dienststelle zu sorgen und auf die
Bereitstellung der erforderlichen Mittel hinzuwirken,

c)   geeignete Personen als Sicherheitsbeauftragte zu bestel-
len (Nummer 2.4) und ggf. einen Arbeitsschutzausschuss
einzurichten (Nummer 2.6),

d)   die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Hinblick auf
Gefährdung der Sicherheit und der Gesundheit zu beurtei-
len, Verbesserungsmaßnahmen zu planen, durchzuführen,

auf Wirksamkeit zu prüfen und den gesamten Prozess zu
dokumentieren (Nummer 2.3),

e)   Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbe -
kämpfung und Evakuierung der in der Schule anwesenden
Personen erforderlich sind, und unter Beteiligung der Per-
sonalvertretung, der Gleichstellungsbeauftragten und der
Schwerbehindertenvertretung die dafür zuständigen Be-
schäftigten schriftlich zu beauftragen,

f)    zu gewährleisten, dass die Beschäftigten befähigt sind, bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben die für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz zu beachtenden Bestimmungen
einzuhalten,

g)   die Beschäftigten im erforderlichen Umfang, mindestens
aber jährlich über die Bestimmungen zur Aufrechterhal-
tung eines sicheren Dienstbetriebes und über bestehende
Gefahren am Arbeitsplatz zu unterweisen,

h)   sich zu vergewissern, dass Beschäftigte anderer Arbeitge-
ber, die in der Dienststelle tätig werden, angemessene An-
weisungen hinsichtlich möglicher Gefahren für Sicherheit
und Gesundheit bei diesen Tätigkeiten erhalten haben,

i)    Mängel am Gebäude, am Grundstück oder an der Einrich-
tung der Dienststelle, die Sicherheit und Gesundheit ge-
fährden können, unverzüglich der zuständigen Stelle an-
zuzeigen und auf ihre Beseitigung hinzuwirken; im Fall
der Übertragung budgetierter Mittel eigenständig Maß-
nahmen zur Beseitigung der Mängel zu treffen und bei er-
heblicher Gefährdung sofortige Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr zu veranlassen,

j)    Meldungen von Unfällen der Beschäftigten weiterzuleiten
und die Möglichkeit von Präventionsmaßnahmen zu prüfen.

2.2 Delegation von Aufgaben

     Unbeschadet ihrer oder seiner Gesamtverantwortung kann
die Dienststellenleiterin oder der Dienststellenleiter unter Be-
teiligung der Personalvertretung, der Gleichstellungsbeauf-
tragten und der Schwerbehindertenvertretung zuverlässige
und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ge-
nau beschriebene Teilaufgaben in eigener Verantwortung
wahrzunehmen (§ 13 Abs. 2 ArbSchG).

2.3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 ArbSchG
(Gefährdungsbeurteilung)

     Die Dienststellenleiterin oder der Dienststellenleiter ist
verpflichtet, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im
Hinblick auf Gefährdung der Sicherheit und der Gesundheit
unter Berücksichtigung aller Faktoren der Arbeitsumgebung
einschließlich psychosozialer Belastungen, der Arbeitsorgani-
sation, der arbeitenden Menschen und der auftretenden
Wechselwirkungen zu erheben, zu beurteilen, Verbesserungs-
maßnahmen zu planen, durchzuführen, auf Wirksamkeit zu
prüfen, sich ändernden Gegebenheiten anzupassen und den
gesamten Prozess zu dokumentieren.

     Die Gefährdungsbeurteilung ist eine systematische Er-
mittlung von Gefährdungen sowie der Bedingungen, unter de-
nen sie wirksam werden. Hieraus sind Präventions- und
Schutzmaßnahmen herzuleiten. Dabei sind die durch § 4 Arb-
SchG vorgegebenen allgemeinen Grundsätze zu berücksichti-
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gen. Auf die Dokumentationspflichten des § 6 ArbSchG wird
hingewiesen. 

     Bei der Planung und Durchführung der Gefährdungsbeur-
teilung steht den Schulen und Studienseminaren das Bera-
tungssystem Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement (AuG)
der NLSchB (Nummer 3) als Unterstützung zur Verfügung. 

     Die Gefährdungsbeurteilung ist auf aktuellem Stand zu
halten, festgestellte Gefährdungen und Belastungen, die auf
Ebene der Einzelschule nicht bearbeitet werden können, sind
der NLSchB auf dem Dienstweg zu melden.

2.4 Sicherheitsbeauftragte

     Dienststellen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten
haben unter Beteiligung der Personalvertretung, der Gleich-
stellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung
mindestens eine Sicherheitsbeauftragte oder einen Sicher-
heitsbeauftragten zu bestellen (§ 22 SGB VII). Bei der Ermitt-
lung der Anzahl der Beschäftigten als Grundlage für die Be-
stellung der Sicherheitsbeauftragten ist der Umfang der Be-
schäftigung unerheblich; berücksichtigt werden nur Be schäf-
tigte, die länger als ein halbes Jahr an der Dienststelle tätig
sind. Die Zahl der Sicherheitsbeauftragten soll den Erforder-
nissen der Dienststelle angepasst werden. Bei Dienststellen
mit bis zu 20 Beschäftigten wird die Bestellung einer oder ei-
nes Sicherheitsbeauftragten empfohlen. 

     Aufgabe der Sicherheitsbeauftragten ist es, die Dienststel-
lenleitung bei der Durchführung der Maßnahmen zur Verhü-
tung von Dienst- oder Arbeitsunfällen und berufsbedingten
Erkrankungen zu unterstützen und auf Unfall- und Gesund-
heitsgefahren aufmerksam zu machen, ohne selbst in diesem
Bereich verantwortlich zu sein. Die Sicherheitsbeauftragten
werden für ihre Tätigkeit fortgebildet. Die für die Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen sind ihnen
zugänglich zu machen. Die Sicherheitsbeauftragten sollen an-
lassbezogen in dem notwendigen Umfang von ihrer Unter-
richtsverpflichtung freigestellt werden.

2.5 Mitwirkungspflichten der Beschäftigten

     Die Beschäftigten sind verpflichtet, für ihre eigene Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen und die
Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten. Die Beschäftigten
haben auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen
zu sorgen, die von ihren Handlungen und Unterlassungen bei
der Arbeit betroffen sind. In Schulen sind dies u. a. Schülerin-
nen und Schüler sowie Besucherinnen und Besucher. 

     Die Beschäftigten haben von ihnen festgestellte Gefähr-
dungen unverzüglich der Dienststellenleitung anzuzeigen und
daran mitzuwirken, Sicherheit und Gesundheitsschutz zu ge-
währleisten und zu verbessern. Sie sollen von der Dienststellen-
leitung ermutigt werden, Vorschläge zu allen Fragen der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen.

2.6 Arbeitsschutzausschuss 

     An Dienststellen mit mehr als 20 Beschäftigten ist durch
die Dienststellenleitung ein Arbeitsschutzausschuss zu bilden.
Bei der Festlegung der Zahl der Beschäftigten werden Teilzeit-
beschäftigte, die mit nicht mehr als der Hälfte ihrer regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit tätig sind, mit dem Faktor
0,5 und diejenigen, die mit nicht mehr als Dreiviertel der re-
gelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt sind, mit dem Faktor 0,75
berücksichtigt. Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zählen ent-
sprechend dem Schwerpunkt ihres Einsatzes bei den Ausbil-
dungsschulen mit. An Dienststellen mit bis zu 20 Beschäftig-
ten wird die Bildung eines Arbeitsschutzausschusses empfoh-

len, dessen Zusammensetzung den Erfordernissen der Dienst-
stelle angepasst ist. 

     Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen von
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu beraten.
Er tagt mindestens dreimal pro Jahr. Die Sitzungen finden in
der unterrichtsfreien Zeit statt. Die Sitzungstermine sind früh-
zeitig bekannt zu geben. 

     Den Vorsitz übernimmt die Dienststellenleiterin oder der
Dienststellenleiter. Weitere ständige Mitglieder sind zwei Ver-
treterinnen oder Vertreter des zuständigen Personalrates und
mindestens eine Sicherheitsbeauftragte oder ein Sicherheits-
beauftragter nach Nummer 2.4. Der zuständigen Fachkraft für
Arbeitssicherheit, der zuständigen Arbeitsmedizinerin oder
dem zuständigen Arbeitsmediziner, an Schulen außerdem der
Hausmeisterin oder dem Hausmeister und einer Vertreterin
oder einem Vertreter des Schulträgers, der Gleichstellungsbe-
auftragten in Schulen und der Schwerbehindertenvertretung
ist Gelegenheit zu geben, an den Sitzungen teilzunehmen.
Weitere Fachleute, z. B. von Gemeindeunfallversicherungsver-
bänden oder der Gewerbeaufsicht, können bei Bedarf hinzu-
gezogen werden.

2.7 Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Schwer-
behindertenvertretung

     Alle Maßnahmen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz
unterliegen der Mitbestimmung durch den Personalrat. Die
Gleichstellungsbeauftragte und die Schwerbehindertenvertre-
tung sind rechtzeitig und umfassend zu beteiligen.

3. Beratung und Unterstützung

3.1 Beratungssystem „Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage-
ment“ der NLSchB

     Zur Umsetzung der Vorgaben aus dem ASiG sind in den
Regionalabteilungen der NLSchB Stabsstellen AuG (Arbeits-
schutz und Gesundheitsmanagement in Schulen und Studien-
seminaren) eingerichtet. Das gesamte Unterstützungssystem
AuG ist im Konzept „Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage-
ment in Schulen und Studienseminaren“ des MK in der jeweils
geltenden Fassung beschrieben.

     In den Stabsstellen sind Arbeitsmedizinerinnen und Ar-
beitsmediziner, Arbeitspsychologinnen und Arbeitspsycholo-
gen sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit beauftragt, die öf-
fentlichen Schulen und Studienseminare bei der Erfüllung ih-
rer Aufgaben im Arbeitsschutz (siehe Nummer 2.1) zu beraten
und unterstützen. 

     Die Bestellung und Beauftragung dieser Arbeitsschutzbe-
raterinnen und Arbeitsschutzberater nach dem ASiG erfolgt
durch die NLSchB.

     Zusätzlich zu den gesetzlich bestellten Fachgruppen ste-
hen Beauftragte für Suchtfragen und Suchtprävention zur
Verfügung. 

     Die Schulen und Studienseminare werden durch die
NLSchB jährlich über die für die jeweilige Dienststelle zustän-
digen AuG-Beraterinnen und AuG-Berater (namentlich mit
Erreichbarkeit) informiert. 

     Die den Schulen und Studienseminaren zur Verfügung
stehenden Leistungen werden regelmäßig durch die Publikati-
on „Angebote zum Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage-
ment – Beratung und Unterstützung für Schulen und Studi-
enseminare“ des MK – in der jeweils geltenden Fassung – be-
kannt gemacht.
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     Sie können über das Portal „Beratung und Unterstützung“
der NLSchB oder direkt bei den zuständigen Beraterinnen und
Beratern abgerufen werden. 

     Die Dienststellenleitungen der Schulen und Studiensemi-
nare haben dafür zu sorgen, dass die für ihre Dienststelle zu-
ständigen AuG-Beraterinnen und AuG-Berater ihre beauftrag-
ten Aufgaben vor Ort erfüllen können und ihnen hierfür ins-
besondere Zugang zu den Dienststellen eröffnet wird.

     Sie erhalten von ihren AuG-Beraterinnen und AuG-Bera-
tern zeitnah Berichte über die erbrachten Leistungen. Die
Dienststellenleitungen informieren die jeweiligen Personalver-
tretungen gemäß § 77 Abs. 4 NPersVG. 

3.2 Inanspruchnahme externer Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistungen im Arbeitsschutz

     Eine alternative oder zusätzliche Beauftragung kommerzi-
eller, externer Dienstleister zur Unterstützung bei den Aufga-
ben im Arbeitsschutz nach Nummer 2.1 ist für öffentliche
Schulen und Studienseminare nur dann zulässig, wenn dies
vorab mit der zuständigen Stabsstelle AuG in der NLSchB ab-
gestimmt wurde. Bei der Umsetzung von Maßnahmen, die im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung beschlossen wurden,
können sowohl landesschulbehördeninterne – soweit diese
vorgehalten werden – als auch externe Beratungsangebote in
Anspruch genommen werden.

4. Informationen und Handlungshilfen
     Umfangreiche Informationen und Arbeitshilfen zum ge-
samten Bereich des Arbeitsschutzes und des Gesundheitsma-
nagements in Schulen stehen auf der Webseite 
www.arbeitsschutz-schulen-nds.de zur Verfügung.

5. Schlussbestimmungen
     Dieser RdErl. tritt am 2.1.2017 in Kraft und mit Ablauf des
31.12.2022 außer Kraft. Der Bezugserlass tritt mit Ablauf des
1.1.2017 außer Kraft. �.

Vereinbarung zwischen der Niedersächsi-
schen Landesregierung und den Kommu-
nalen Spitzenverbänden Niedersachsen
über die Kostentragung im Schulbereich
Bek. d. MK v. 12.12.2016 – 16.2- 81306 - 

Präambel

Die Aufgabenwahrnehmung in öffentlichen Schulen in Nie-
dersachsen ist eine gemeinsame Aufgabe von Land und kom-
munalen Schulträgern. Hinsichtlich der Abgrenzung der mit
der staatlichen Schulverantwortung und den mit der kommu-
nalen Schulträgerschaft verbundenen Kostenfolgen gelten die
Regelungen des Niedersächsischen Schulgesetzes, insbeson-
dere die Regelungen zur Kostenlast im Siebten Teil des Nie-
dersächsischen Schulgesetzes. Unter Beibehaltung dieser ge-
setzlich verankerten Kostenlastverteilung soll hinsichtlich der
nachfolgend aufgeführten Punkte Folgendes gelten:

I.

Soziale Arbeit in schulischer Verantwortung

Die Niedersächsische Landesregierung wird die soziale Arbeit
in schulischer Verantwortung als eine Säule eines leistungs-

fähigen Beratungs- und Unterstützungssystems der Schule
ausgestalten. Sie erkennt an, dass die soziale Arbeit in schuli-
scher Verantwortung in der Aufgabenzuständigkeit des Lan-
des Niedersachsen steht. Die grundsätzliche Zuständigkeit der
Kommunen für Jugendarbeit (schulbezogene Jugendarbeit)
und Jugendsozialarbeit (Hilfen für die schulische Ausbildung)
gemäß § 11 Abs. 3 und § 13 Abs. 1 SGB VIII sowie die schulge-
setzliche Kostenlastverteilung bleiben davon unberührt.

Das Niedersächsische Kultusministerium entwickelt ein Konzept
„Soziale Arbeit in schulischer Verantwortung“ als eigenständigen
Beitrag auf Grundlage von § 2 NSchG (Bildungsauftrag) neben
den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe an den Schulen.

Das Konzept wird unter Berücksichtigung der bildungspoliti-
schen Schwerpunkte der Landesregierung sowohl den eigen-
ständigen Auftrag sozialer Arbeit in schulischer Verantwor-
tung wie auch die Schnittstellen zur Kinder- und Jugendhilfe
im Sinne von SGB VIII benennen. Beide Aufgaben sollen ein
jeweils eigenes Profil entwickeln. Inhaltlich wird einem
präventiven Ansatz der Vorrang eingeräumt. 

Das Land wird die pädagogischen Mitarbeiterinnen und die
pädagogischen Mitarbeiter in den Landesdienst einstellen; sie
unterstehen der Dienstaufsicht der Schulleitungen. Das bishe-
rige Hauptschulprofilierungsprogramm des Landes wird zum
31.12.2016 eingestellt. Das Land verpflichtet sich, die im Rah-
men dieses Programmes beschäftigten geeigneten kommuna-
len Bediensteten im unmittelbaren Anschluss vorrangig in den
Landesdienst zu übernehmen.

Seitens des Landes besteht die Absicht, in den kommenden
Jahren alle öffentlichen Ganztagsschulen bedarfsgerecht mit
sozialer Arbeit in schulischer Verantwortung auszustatten. Ab
2017 werden alle Hauptschulen, Realschulen, Oberschulen,
Kooperativen Gesamtschulen und Integrativen Gesamtschulen
berücksichtigt; hierfür stehen die Haushaltsmittel bereit. So-
weit Kommunen bisher mit eigenen Kräften vergleichbare
Aufgaben wahrgenommen haben, kann dies zukünftig entfal-
len. Im Jahr 2016 sind bereits an 150 Grundschulen entspre-
chende Stellen ausgeschrieben worden. In einem nächsten
Schritt sollen sukzessive weitere Grundschulen, aber auch
Gymnasien einbezogen werden. Hierfür beabsichtigt das Land
im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren
2019 bis 2021 jeweils bis zu 70 zusätzliche sozialpädagogi-
sche Fachkräfte einzustellen und wird dafür insgesamt 200
Vollzeiteinheiten zur Verfügung stellen.

II.

1.   Systemadministration

Nach der schulgesetzlichen Kostenlastverteilung in § 113 Abs. 1
Satz 1 NSchG haben die kommunalen Schulträger die sächli-
chen Kosten der öffentlichen Schulen zu tragen. Dazu ge -
hören grundsätzlich die Kosten für die PC-Ausstattung ein -
schließlich Wartung, Pflege und den barrierefreien Zugang.

Bei der ursprünglichen Entscheidung über die Kostenlastver-
teilung waren die hohen Kostenbelastungen durch den Ein-
satz neuer Medien im Unterricht nicht erkennbar. Vor diesem
Hintergrund zahlt das Land Niedersachsen nach § 5 Nieder-
sächsisches Finanzverteilungsgesetz – NFVG – an die Schul-
träger seit 2003 jährlich einen Betrag von 5 Mio. Euro als Zu-
schuss für die DV-Administration. Daneben werden aus dem
Landesbudget für berufsbildende Schulen in einem Umfang
von ca. 3,5 Mio. Euro in 50 Fällen Verträge und Personal für
die DV-Administration finanziert. Um die Kommunen bei der
Wahrnehmung dieser Aufgabe noch stärker zu unterstützen



und die Aufgaben- und Personalverantwortung zukünftig
beim zuständigen kommunalen Schulträger insgesamt zusam-
menzuführen, erhöht das Land den Betrag nach § 5 NFVG um
6 Mio. Euro jährlich ab dem Jahre 2017. Von diesen insgesamt
11 Mio. Euro werden 4,7 Mio. Euro an die Schulträger der öf-
fentlichen allgemein bildenden Schulen und 6,3 Mio. Euro an
die Schulträger der öffentlichen berufsbildenden Schulen je-
weils entsprechend ihrer Schülerzahlen verteilt.

Diesen Leistungen des Landes in Höhe von insgesamt 11 Mio.
Euro sind noch weitere Ausgaben für Landespersonal, das
schon heute eine umfangreiche Anwenderunterstützung im
Bereich des First Level Support in den Schulen leistet, hinzu-
zurechnen. Das Land bringt hierfür einen jährlichen Betrag
von 5 Mio. Euro in Ansatz. Die landesseitige Beteiligung an
der DV-Administration an Schulen beträgt somit ab 2017 ins-
gesamt 16 Mio. Euro.

Das Land geht davon aus, dass die kommunalen Schulträger
in gleicher Höhe Kosten für die Systemadministration tragen.
Die kommunalen Schulträger stellen entsprechend die Sys-
tem administration sicher.

Eine abschließende Umsetzung dieses Teilabschnittes der Ver-
einbarung ist nur möglich, wenn die kommunalen Träger der
betreffenden berufsbildenden Schulen die Verträge zur DV-
Administration sowie die für diese Aufgabe beim Land be-
schäftigten Personen übernehmen, die derzeit aus Landesmit-
teln finanziert werden. Erfolgt keine Übernahme durch die
kommunalen Schulträger, ist das Land berechtigt, etwaige
hierfür beim Land verbleibende Kosten für Systemadministra-
tion mit der entsprechend den Schülerzahlen anteiligen Fi-
nanzleistung an die jeweiligen Schulträger der berufsbilden-
den Schulen zu verrechnen.

2.   Schulverwaltungskräfte

Entsprechend der schulgesetzlichen Kostenlastverteilung trägt
das Land die persönlichen Kosten für die Lehrkräfte, die Schul-
assistentinnen und Schulassistenten und die pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an öffentlichen Schulen sowie
für das Verwaltungspersonal zur Personal- und Mittelbewirt-
schaftung an öffentlichen berufsbildenden Schulen. Die Schul-
träger tragen die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen
sowie die persönlichen Kosten, die nicht das Land trägt.

Die Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände
Niedersachsen stimmen darin überein, dass sich originäre
Landesaufgaben und Aufgaben für den Schulträger in der Pra-
xis nicht immer trennscharf unterscheiden lassen. Schulver-
waltungskräfte leisten einerseits Hilfe bei Verwaltungsaufga-
ben, die von Lehrkräften zu erledigen sind, während anderer-
seits Lehrkräfte sowie Schulleiterinnen und Schulleiter ein -
zelne Aufgaben des Schulträgers wahrnehmen. Die dadurch
entstehenden Vermischungen werden in der Praxis im Zusam-
menwirken von Schulleitungen, Schulverwaltungskräften und
Schulträgern im Interesse der Schule gelöst. 

Die Niedersächsische Landesregierung erkennt an, dass u. a.
mit dem „Gesetz zur Einführung der Eigenverantwortlichen
Schule“ vom 17.7.2006 (Nds. GVBl. S. 412) und der Übertra-
gung von erweiterten Entscheidungsbefugnissen seither für
die Schulen ein gesteigerter Verwaltungsaufwand bei den
Schulverwaltungskräften an den allgemein bildenden Schulen
entstanden ist, der bislang nicht ausgeglichen wurde. Sie ver-
pflichtet sich für die Zukunft zu einem finanziellen Ausgleich
und wird jährlich ab dem Jahre 2017 einen angemessenen Be-
trag von 8 Mio. Euro an die Schulträger zahlen. Das NFVG
wird entsprechend geändert.

3.   Mittagsverpflegung in Schulen

Die Niedersächsische Landesregierung und die Kommunalen
Spitzenverbände Niedersachsen sind sich einig, dass die Be-
reitstellung einer Mittagsverpflegung eine wesentliche sächli-
che Voraussetzung für Ganztagsschulen darstellt. In der Praxis
hat sich an den Schulen eine vielfältige Organisationsstruktur
entwickelt, die in ihrem Bestand nicht in Frage gestellt wird.
In jedem Fall sind die Schulen gefordert, bei der Entwicklung
und in Umsetzung des pädagogischen Konzepts in Abstim-
mung mit den Beteiligten ihren Beitrag für ein Gelingen der
Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsschule zu leis ten.

4.   Schulbücher für Lehrkräfte / weitere Lehrmittel für
Lehr kräfte

Die Niedersächsische Landesregierung und die Kommunalen
Spitzenverbände Niedersachsen stimmen darin überein, dass
eine Regelung nicht mehr notwendig ist, da ein musterhaftes
Verfahren zur Frage der Kostentragung bei Lehrmitteln für die
Lehrkräfte derzeit beim OVG Lüneburg anhängig ist, dessen
Ausgang abzuwarten bleibt.

III.

Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt des Haushalts
und der Schaffung der gesetzlichen Ermächtigungen durch
den Niedersächsischen Landtag sowie der finanziellen Leis -
tungsfähigkeit der kommunalen Schulträger im Rahmen der
kommunalen Selbstverwaltung. Es wird vereinbart, nach Ab-
lauf von fünf Jahren die zugrunde liegenden Berechnungen zu
überprüfen und die Zahlungen ggf. anzupassen. �.

Einstellungsverfahren in den Vorbereitungs-
dienst für die Lehrämter der allgemein 
bildenden Schulen im Rahmen des Quer-
einstiegs zum ersten Schulhalbjahr des
Schuljahres 2017/2018 
Bek. d. MK vom 11.1.2017 – 35 – 84100 – 

Gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst
(APVO-Lehr) vom 13.7.2010 (Nds. GVBl. S. 288) werden die
Fächer des besonderen Bedarfs für das Einstellungsverfahren
in den Vorbereitungsdienst zum 27.7.2016 bekannt gegeben:

Lehramt                     Hauptfach                           Zweitfach

Lehramt an               Alle Unterrichtsfächer           Deutsch oder 
Grundschulen                                                        Mathematik

Lehramt an Haupt-    Alle Unterrichtsfächer           beliebig
und Realschulen

Lehramt an               Alle Unterrichtsfächer           beliebig
Gymnasien

Lehramt für              Alle sonderpädagogischen     Ein allgemeines
Sonderpädagogik       Fachrichtungen                    Unterrichtsfach im

Umfang von 40 
Leistungspunkten, 
in der Regel Deutsch
oder Mathematik

Das Studium muss mit einem Mastergrad oder einem gleich-
wertigen Abschluss abgeschlossen sein und im Hauptfach ei-
nem Unterrichtsfach oder einer sonderpädagogischen Fach-
richtung entsprechen. Darüber hinaus muss ein weiteres Un-
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terrichtsfach (Zweitfach) aus dem genannten Abschluss nach-
gewiesen werden. Die lehramtsspezifischen Unterrichtsfächer
und sonderpädagogischen Fachrichtungen müssen der Verord-
nung über Masterabschlüsse für Lehrämter in Niedersachsen
(Nds. MasterVO-Lehr) entsprechen. �.

Ausländische Fremdsprachenassistentinnen
und Fremdsprachenassistenten an Schulen
in Niedersachsen im Schuljahr 2017/2018
Bek. d. MK vom 20.12.2016 – 44.5-50 123/2-1 -

Im Schuljahr 2017/2018 werden wieder ausländische Fremd-
sprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (FSA)
nach Niedersachsen kommen, und zwar im Wesentlichen für
Englisch und Französisch, in geringerer Anzahl für Spanisch,
Italienisch und Chinesisch.
Die Assistenzzeit beginnt mit der jeweiligen Einführungsta-
gung im September bzw. Oktober 2017. Ausnahme: Zweitjah-
reskandidaten – diese beginnen ihre Assistenzzeit gemäß Ab-
sprache mit der zuständigen Behörde.
Das Assistenzjahr endet für FSA aus den USA und China am
30.6.2018, für FSA aus dem Vereinigten Königreich am
31.5.2018 oder 28.2.2018 (shorter program) und für alle an-
deren FSA am 31.5.2018.
Die ausländischen Fremdsprachenassistentinnen und Fremd-
sprachenassistenten erteilen keinen eigenverantwortlichen
Unterricht. Sie sollen als Helfer der Fremdsprachenlehrkraft
der Schule zur Belebung und Förderung des Unterrichts bei-
tragen, um die Schülerinnen und Schüler in ihrer Sprechfer-
tigkeit zu fördern. Dazu bieten sich in erster Linie, dem Alter
der Schülerinnen und Schüler angemessen, Sprechübungen
und Konversation in kleinen Gruppen an. Die Arbeit der Assis -
tentinnen und Assistenten erfolgt in enger Absprache mit der
verantwortlichen Lehrkraft der betreffenden Fremdsprache. Es
ist dringend erforderlich, dass ein Mitglied des Lehrerkollegi-
ums die Betreuung des ausländischen Gastes übernimmt und
ihn in allen auftretenden Fragen berät.
Der Einsatz der Fremdsprachenassistentin oder des Fremd-
sprachenassistenten darf zwölf Wochenstunden nicht über-

schreiten. Die Assistentinnen und Assistenten erhalten aus
Landesmitteln ein Stipendium von zurzeit 850 Euro (netto).

Die Schulen werden gebeten, den zuständigen Regionalabtei-
lungen der Niedersächsischen Landesschulbehörde bis zum

1.4.2017

zu melden, ob sie eine Fremdsprachenassistentin oder einen
Fremdsprachenassistenten aufnehmen wollen. Dabei wird um
folgende Angaben gebeten:

–    getrennt für Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch,
Chinesisch und nach Schulform unterteilt;

–    vollständige Anschrift der Schule (einschließlich E-Mail,
Telefon und Fax; wenn vorhanden auch Homepage);

–    Angabe, ob eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt ist;

–    Angabe, ob und wann bereits früher eine Fremdsprachen-
assistentin / ein Fremdsprachenassistent an der Schule
tätig war;

–    ggf. Angabe des weiteren Faches, für das eine Fremdspra-
chenassistentin / ein Fremdsprachenassistent gewünscht
wird.

Auf jeden Fall ist auch anzugeben, ob im Falle eines Rücktrittes
eine Ersatzkandidatin oder ein Ersatzkandidat gewünscht wird.

Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten,
die ein Stipendium vom Land Niedersachsen oder vom Aus-
wärtigen Amt erhalten, können Schulen in freier Trägerschaft
nicht zugewiesen werden. Falls diese Schulen dennoch an der
Zuweisung einer Fremdsprachenassistentin oder eines Fremd-
sprachenassistenten interessiert sind, muss der jeweilige
Schulträger die Zahlung des Stipendiums übernehmen. Die
Schulen können dann wie öffentliche Schulen die Zuweisung
einer Fremdsprachenassistentin oder eines Fremdsprachenas-
sistenten beantragen. Dabei müssen sie erklären, dass das Sti-
pendium vom Schulträger gezahlt wird. Ein entsprechender
Antrag ist ebenfalls bis zum 1.4.2017 direkt an das Nieder-
sächsische Kultusministerium zu richten.

Die Verteilung der Assistentinnen und Assistenten wird erfol-
gen, sobald die Bewerbungen im Niedersächsischen Kultusmi-
nisterium vorliegen (voraussichtlich Ende Mai 2017). �.
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ALLGEMEIN

1.   Niedersächsisches Kultusministerium
Im Niedersächsischen Kultusministerium ist  zum nächstmög-
lichen Termin der Dienstposten bzw. Arbeitsplatz

einer Bearbeiterin / eines Bearbeiters
im Referat 33

(Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs, 
Deutsche Schulen im Ausland)

zu besetzen. Der Dienstposten ist nach Besoldungsgruppe A 16
BBesO bewertet. Eine entsprechende Planstelle steht zur Verfü-

gung. Die Eingruppierung für Beschäftigte erfolgt außertariflich
auf der Grundlage der vorgenannten Besoldungsgruppe.

Der Dienstposteninhaberin / Arbeitsplatzinhaberin bzw. dem
Dienstposteninhaber / Arbeitsplatzinhaber obliegt neben der
stellvertretenden Referatsleitung die Zuständigkeit insbeson-
dere für folgende Aufgabenbereiche:

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

1)  nachzulesen auch im Internet unter http://www.mk.niedersachsen.de
(-> Service -> Schulverwaltungsblatt – Stellenausschreibungen)


